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OZG-Sprechstunde

01Begrüßung & 

Organisatorisches zur 

Sprechstunde



• Alle Mikrofone sind während des Vortrags ausgeschaltet

• Zeit für Ihre Fragen ist eingeplant:

• Sie können Fragen stellen, indem Sie Ihre Hand heben 

• Alternativ können Sie Ihre Fragen auch in den Chat stellen

• Für Fragen im Nachgang wenden Sie sich gerne an kommunalvertreter@digitales.nrw.de

• Alle Fragen & Antworten werden im Nachgang auch unter FAQ‘s zur Verfügung gestellt

• Die Folien werden auf unserer Website unter: D-NRW : OZG-Sprechstunde zur Verfügung gestellt

Organisatorisches zur Sprechstunde
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TOP 1: Begrüßung & Organisatorisches zur Sprechstunde

TOP 2: OZG-Änderungsgesetz

TOP 3: Status-Update Infodienste Einführung

TOP 4: Update NFK

TOP 5: Update Status EfA-Leistung

TOP 6: Offener Austausch & Feedbackrunde

Agenda | OZG-Sprechstunde
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0102OZG-Änderungsgesetz

OZG-Sprechstunde
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„Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 

2016/679 für die Verarbeitung personenbezogener Daten im 

länderübergreifenden Onlinedienst nach den Absätzen 1 bis 3 ist ausschließlich 

die den länderübergreifenden Onlinedienst betreibende Behörde. Die 

datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der Behörde, an die zum Zwecke der 

Durchführung des Verwaltungsverfahrens personenbezogene Daten übermittelt 

werden, bleibt unberührt.“

Datenschutzrechtliche Fragen
im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des § 8a Abs. 4 OZG
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Frage 1: Wie ist die Bezeichnung „länderübergreifender Onlinedienst“ i.S.d. § 8a OZG zu verstehen? Ist § 8a OZG auch 

auf nicht-länderübergreifende Onlinedienste anwendbar oder werden nicht-länderübergreifende Onlinedienste damit 

ausgeschlossen?

Datenschutzrechtliche Fragen
im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des § 8a Abs. 4 OZG

Die Bezeichnung „länderübergreifender Onlinedienst“ im Sinne des § 8a OZG bezieht sich ausschließlich auf 

Onlinedienste, die von mehreren Bundesländern gemeinsam entwickelt und betrieben werden. Rein landesspezifische 

Lösungen sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Allerdings könnten auch Onlinedienste erfasst sein, die zwar aktuell 

noch nicht länderübergreifend genutzt werden, jedoch für eine länderübergreifende Nutzung im Rahmen des "Einer für 

Alle" (EfA)-Prinzips konzipiert sind. Der Sinn und Zweck des § 8a OZG ist es, die datenschutzrechtliche 

Verantwortlichkeit für solche Onlinedienste bei einem Land zu bündeln, um die länderübergreifende Digitalisierung von 

Verwaltungsleistungen zu erleichtern.

09. Oktober 2024
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Frage 2: Gibt es eine Form von Übergangsfrist? Wie wird mit bestehenden Auftragsverarbeitungsverträgen mit den 

Endnutzern (Kommunen) umgegangen?

Datenschutzrechtliche Fragen
im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des § 8a Abs. 4 OZG

Es gibt keine Übergangsfrist für § 8a OZG, der am 24.07.2024 in Kraft trat. Mit Inkrafttreten werden bisherige 

landesspezifische Regelungen zur datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit verfassungswidrig und nichtig, da sie 

gegen vorrangiges Bundesrecht verstoßen. d-NRW fungiert als technischer Dienstleister für Ministerien und ist 

Auftragsverarbeiter gemäß DSGVO, nicht jedoch datenschutzrechtlich Verantwortlicher. Bestehende 

Auftragsverarbeitungsverträge (AV-Verträge) mit den Endnutzern (Kommunen), die sich auf rein technische Anbindungen 

beziehen, sind nicht erforderlich und werden formell aufgehoben, da sie keinen tatsächlichen Datenverarbeitungsvorgang 

betreffen.
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Frage 3: Ist die Annahme rechtlich gesehen so korrekt, als dass an einem Ende nur noch die Onlinedienst betreibende 

Behörde mit den IT-Dienstleistern und am anderen Ende zwischen der zuständigen Stelle und dem Fachverfahren ein 

AV-Vertrag geschlossen werden muss? Wie ist es bei dem Sonderfall, wenn Fachverfahren im Onlinedienst integriert 

sind?

Datenschutzrechtliche Fragen
im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des § 8a Abs. 4 OZG

Die Annahme, dass auf der einen Seite die Onlinedienst betreibende Behörde mit IT-Dienstleistern und auf der anderen 

Seite zwischen der zuständigen Stelle und dem Fachverfahren ein AV-Vertrag geschlossen werden muss, ist rechtlich 

korrekt. § 8a OZG regelt die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit: Die betreibende Behörde ist für die 

Datenverarbeitung im Onlinedienst verantwortlich, während die zuständige Behörde für die Durchführung des 

Verwaltungsverfahrens verantwortlich ist. Wenn Dritte für die Datenverarbeitung herangezogen werden, sind AV-

Verträge erforderlich. Bei Fachverfahren, die in den Onlinedienst integriert sind, gilt dasselbe Prinzip: Sowohl für die 

Onlinedienste als auch für die Fachverfahren müssen AV-Verträge abgeschlossen werden, einschließlich möglicher 

Unterauftragsverhältnisse.
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0103Status-Update 

Infodienste Einführung

OZG-Sprechstunde



Einführung der Infodienste in NRW

Aktuelle Anforderungen, wie Mehrsprachigkeit, detailliertere Beschreibung von 

Onlinediensten und Parametrisierung werden erfüllt 

Es wird auf eine zentrale Infrastrukturkomponente gesetzt, die an kommende Bedarfe 

flexibel und kostensparend angepasst werden kann

Schnittstellen werden durch XZuFi-konforme Webservices und REST-API ersetzt

Altes Redaktionssystem VSM

XZuFi 2.x
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• RDFa- und XZuFi-Integrationen können weiterhin an das neue Redaktionssystem übertragen werden – jedoch 

aktuell nur Felder des Standards 2.1.

• Die Infodienste stellen Schnittstellen zur Verfügung. Über diese lassen sich nicht nur Zuständigkeiten und 

Onlinedienste übertragen, sondern auch Leistungsinformationen abrufen.

• Aktuell unterstützt die XZuFi-Schnittstelle den Standard XZuFi 2.2, der Umstieg auf 2.3 ist in Vorbereitung. 

• Onlinedienste können damit schon jetzt umfangreicher beschrieben werden. Es ist außerdem möglich 

Informationslinks und einen Link zum Onlinedienst gesondert zu übertragen.

• Das Infodienste-System wird perspektivisch die Nachnutzung von Onlinediensten vereinfachen.

Auswirkungen auf die kommunale Seite

09. Oktober 2024
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• Das System stellt Leistungstexte für Kommunen über eine Schnittstelle bereit, kann als Grundlage für Portale, 

Chatbots oder Apps genutzt werden

• Das System kann genutzt werden, um an die 115 zu liefern

• Texte werden automatisiert ins Englische übersetzt (SDG-VO)

• Strukturierte Angabe von Daten, z.B. Kosten

• Weitere Felder verfügbar z.B. „Rechtsbehelf (SDG-VO)

• Möglichkeit Onlinedienste genauer zu beschreiben (115)

• Möglichkeit der Parametrisierung von Onlinediensten (EfA-Nachnutzung)

Auswahl: Vorteile der Infodienste gegenüber dem 

alten System

09. Oktober 2024
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Prozess zur Anbindung an die Infodienste NRW 

Dienstleister möchte 
die schreibende 
Schnittstelle der 

Infodienste verwenden

Notwendige 
Beauftragung durch 

eine Berechtigte 
Behörde ist vorhanden 

Dienstleister kann sich 
bei d-NRW Anmelden

Ausfüllen des 
Antragsformular

Antragsformular wird an 
die TSA weitergeleitet

Zertifizierung des 
Dienstleister

Anbindung der 
Infodienste NRW

Information an 
Landesredaktion nach 

erfolgreichem Abschluss 
durch die TSA
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Zeitplan

Sept 2024

- NRW-Schulsystem steht für 

Testzwecke bereit - Datenabruf

- Daten kommen direkt aus dem 

PVOG

- NRW-Gebietsdaten sind 

angebunden

Nov 2024
• Voraussetzung 

erfolgreicher 

Migrationstest: Echtdaten 

aus NRW in Test und Live-

Umgebung

• Sozialplattform geht als 

erstes Portal an die 

Infodienste

Dez 2024
• Geplante Abschaltung 

altes 

Landesredaktionssystem 

und bisherige APIs des 

Portalverbund.NRW

Okt 2024
• NRW-Testsystem auch mit 

Schreibrechten verfügbar

• Integrationstests mit RDFa-

Daten in den Infodiensten0
1

.0
1

.2
0

2
4

0
1

.0
1

.2
0

2
5
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0104Update NFK



Update NFK

• Die NFK ermöglicht es, anonymes Nutzerfeedback bei digitalen Verwaltungsleistungen zentral zu sammeln 

und auszuwerten. Sie wurde vom BMI entwickelt und wird vom ITZ Bund betrieben. Seit 2020 ist sie im 

Regelbetrieb und erfüllt die Anforderungen der EU-SDG-Verordnung (Art. 25).

• Die Integration der NFK ist verpflichtend für Verfahren, die nach Anhang II der SDG-VO für Onlinedienste 

als relevant eingestuft wurden.

• Vorteile:

• Zentrale, standardisierte Feedback-Lösung

• Kein mehrfaches Implementieren nötig

• Feedback bei Abschluss/Abbruch eines Dienstes

• Verbesserung der Onlinedienste

• Weiterleitung an die EU-Kommission

• Einfach per Code in Webseiten integrierbar und flexibel einsetzbar.
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• Derzeit Identifizierte Relevante Leistungen im Kommunalen Vollzug:

• Feinstaubplakette Ausgabe / Feinstaubplakette Informationserteilung 

• Geburtsurkunde Ausstellung / Geburtsurkunde Ausstellung mehrsprachig

• Meldebescheinigung Erteilung

• Wohnsitz An- und Abmeldung (Hauptwohnsitz), Änderung, amtliche Meldebestätigung Ausstellung 

• Weiteres Vorgehen

• Analyse der eingesetzten Onlinedienste

• Zentrales Herantreten an die zuständigen Dienstleister durch d-NRW.

• Kein aktueller Handlungsbedarf auf kommunaler Ebene. 

.

Update NFK
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0105Update Status EfA-

Leistung
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Status (EfA-)Onlinedienste Stand 
09.10.2024

*Frist 15.11.2024
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▪ i-Kfz EfA Dienst (EfA Dienst nur für wenige Kommunen interessant, sonst Nutzung Lösung im 

Fachverfahren)

▪ e-Waffe (Abweichende Zuständigkeit in NRW)

▪ Fundsachen (nur direkt über Land Sachsen zu beziehen)

▪ generische Widerspruchkomponente (nicht standardkonform)

▪ Dienste des Wirtschaft-Service-Portal (Keine Vereinbarung mit KV nötig)

▪ Verpflichtungserklärung (Nachnutzung der Dienste der Fachverfahrenshersteller)

▪ Bauportal inkl. Denkmal (Keine Vereinbarung mit KV nötig, technische Anbindung über IT.NRW)

▪ Fahrtenschreiber (Pilotierung gestoppt, da mangelndes Interesse durch Kommunen) 

▪ Hygienebelehrung (Pilotierung gestoppt, da mangelndes Interesse durch Kommunen)

Nicht über KV verfügbare Onlinedienste
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Allgemeine Informationen
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Rückmeldungen und Fragen richten Sie bitte an den Kommunalvertreter.NRW (kommunalvertreter@digitales.nrw.de) 
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0106Offener Austausch & 

Feedback

OZG-Sprechstunde



www.d-nrw.de

Kommunalvertreter NRW

d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts

Rheinische Str. 1

44137 Dortmund

kommunalvertreter@digitales.nrw.de

Vielen Dank für Ihre Beteiligung 

und  Aufmerksamkeit!

http://www.d-nrw.de/

